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Text 

§ 127. (1) Sachverständige und Dolmetscher haben Anspruch auf Gebühren nach dem 
Gebührenanspruchsgesetz 1975. Sofern nicht besondere Gründe entgegen stehen, ist ihnen die 
Anwesenheit bei Vernehmungen zu gestatten und im erforderlichen Umfang Akteneinsicht zu gewähren. 
Sie sind verpflichtet, die ihnen ausschließlich aufgrund ihrer Tätigkeit im Verfahren bekanntgewordenen 
Tatsachen geheim zu halten, soweit und solange dies aus den in § 6 Abs. 1 IFG genannten Gründen 
erforderlich und verhältnismäßig ist. 

(2) Sachverständige haben den Befund und das Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen und 
nach den Regeln ihrer Wissenschaft oder Kunst oder ihres Gewerbes abzugeben. Sie haben Ladungen der 
Staatsanwaltschaft und des Gerichts zu befolgen und bei Verhandlungen, Vernehmungen und 
Tatrekonstruktionen Fragen zu beantworten. 

(3) Ist der Befund unbestimmt oder das Gutachten widersprüchlich oder sonst mangelhaft oder 
weichen die Angaben zweier Sachverständiger über die von ihnen wahrgenommenen Tatsachen oder die 
hieraus gezogenen Schlüsse erheblich voneinander ab und lassen sich die Bedenken nicht durch 
Befragung beseitigen, so ist ein weiterer Sachverständiger beizuziehen. Handelt es sich um eine 
Begutachtung psychischer Zustände und Entwicklungen, so ist in einem solchen Fall das Gutachten eines 
Sachverständigen mit Lehrbefugnis an einer in- oder ausländischen Universität einzuholen. 

(4) Dolmetscher haben nach bestem Wissen und Gewissen zu übersetzen, Ladungen der 
Staatsanwaltschaft und des Gerichts zu befolgen und bei Verhandlungen, Vernehmungen und 
Tatrekonstruktionen Fragen zu beantworten. 

(5) Wenn ein Sachverständiger oder ein Dolmetscher die ihm gesetzte Frist zur Erstattung des 
Befundes oder Gutachtens oder der Übersetzung trotz Mahnung wesentlich überschreitet, kann er seines 
Amtes enthoben werden. Überdies kann das Gericht, wenn der Sachverständige oder Dolmetscher die 
Verzögerung verschuldet hat, über ihn eine Geldstrafe bis zu 10 000 Euro verhängen. 
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